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zeug das zermahlte Schrot zuzuführen. &s- wird 6 bis 7 Zoll
breit, und 4 bis 5 Zoll Hoc gemacht.

Die Bohlen N (Fig. 2,3. u. 4.), zu dem Belege bes Stein:
boden, macht man in der Negel 4 bis.6 Zoll ftark; fie müffen
nad Fig. 2. 4. 6. u. 11. immer gefpundet werden ‚ damit das
Getreide nicht Hindurchfalfen Fann. Die Spunde werden blos
eingefchoben, und die Bohlen zu diefem Behufe genutet. Big:
weilen werben fie jedod) au) nad) Fig. 12. mit Feder und Nute
verfeden; in biefem Falle müffen die. Bohlen weit ftärfer fein
und auf bie Launen ‚blos mit. hölzernen Nägeln befeftigt wer-
den (Fig. 3.). Bei der. Eonftruction deg Beleges muß man
es immer fo einzurichten furhen, daß die Richtung einer Fuge
gerade auf das Mühfeifen trifft, fo daß in jede. der beiden
Bohlen zur Hälfte eingefehnitten wird, und zwar deshalb, weil
die einzelnen Bohlen in der Mitte feine Auflage Haben, indemfie
fietd der Länge nad) von einer Laune zur andern gelegt werden.

Das Steingefhlinge oder die Steinriegel (Fig. 3.).

$. 10. Der Bodenftein Tiegt in einer Zange z oder in
dem Steingefchlinge, durd) weldes er von drei Seiten umgeben
wird. Daffelbe wird. von Halbyolz, 3 bie 7 Zoll breit, gemacht,
und es ift gut, wenn bie vorderen Enden aa (ig. 3.) durd) die
Mehlbank gehen und außerhalb derfelben durch Keile d befeftigt
werden. Auf dem Steinboden wird das Ganze, wenn e8 zit=
faınmengefegt ift, mit hölzernen Nägeln befeftigt. Die Eifen
cc (Fig. 3.) werden mit dreizölfigen Bohlen ausgelegt und rund
herum alles ausgeglichen, fo daß. das Gefchlinge oben wie eine
gerade Fläche ausficht und der Bodenftein darin feft Kiegt. Um
das Gefhlinge auf dem Mühfengerüft: feftzuhalten, fegt man
auf jebe, Seite zwei niedrige Doden ee (Fig. 3.), hinter welche
man Keife dd fchlägt. Auf diefe Weife ift man im Stande,
das Gefhlinge zz hin und Her rüden zu Fönnen, je nachdem
e8 ber Läufer erfordert. ’

II. Das Rumpfzeug und deifen Größe.

$. 11. Das Numpfzeug dient dazu, dem Steine das Ge-
treide gleihmäßig zuzuführen. Es befteht aus einem Kaften M


